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1 Vertragsparteien und Eignungs-

nachweis 

(1) Dieser Vertrag wird zwischen dem Dienste-

anbieter, welcher in Error! Reference 

source not found. angegeben ist, und der 

SCOPE Europe Monitoring UG (haftungsbe-

schränkt) („SCOPE Europe Monitoring“), 

als private Überwachungsstelle, geschlos-

sen. 

(2) Um einen Dienst dem Geodatenkodex un-

terwerfen zu können, muss der Dienstean-

bieter nachweisen, die für die Unterwer-

fung erforderlichen Kosten entrichten zu 

können. 

2 Eingebundene Dokumente, aktu-

elle und zukünftige Versionen 

(1) Die Unterwerfungserklärung umfasst die 

Verhaltensregel, die Beitragsordnung für 

den Geodatenkodex und die weiteren Ver-

fahrensordnungen, wie diese durch die pri-

vate Überwachungsstelle dem Dienstean-

bieter bereitgestellt wurden. 

(2) Alle zukünftigen Versionen der Verhaltens-

regel oder ihrer Annexe werden automa-

tisch effektiver Bestandteil der Vereinba-

rung, sofern sie nach den in der Verhal-

tensregel festgelegten Verfahren geändert 

wurden. 

(3) Als Voraussetzung einen Dienst der Verhal-

tensregel zu unterwerfen, erkennt der 

Diensteanbieter diese Vereinbarung zu-

züglich ihrer eingebundenen Dokumente 

als verbindlich und durchsetzbar an. 

3 Allgemeine Bestimmungen 

(1) Die private Überwachungsstelle stellt dem 

Diensteanbieter Überwachungsdienste zur 

Verfügung.  

(2) Die Überwachungsdienste beziehen sich 

auf die der Verhaltensregel unterworfenen 

Dienste (Error! Reference source not 

found.).  

(3) Die Überwachungsdienste schließen die 

Bearbeitung der Unterwerfungserklärung 

des unterworfenen Dienstes mit ein, bevor 

dieser in dem Dienstregister der Verhal-

tensregel mit aufgeführt wird. 

(4) Die Überwachungsdienste schließen zu-

dem die kontinuierliche, proaktive Überwa-

chung der Einhaltung der Pflichten der Ver-

haltensregel mit ein wie in Abschnitten 

10.1 (4) und 10.2 (2) der Verhaltensregel 

dargelegt. 

4 Spezifische Bestimmungen  

4.1 Die Überwachung betreffenden 

Pflichten 

(1) Die Bewertung der Einhaltung der Verhal-

tensregel durch die private Überwachungs-

stelle erfolgt nach den Bestimmungen und 

Verfahren, die in der Verhaltensregel in Ab-

schnitt 10.2 festgelegt sind und die in der 

Beschwerdeordnung der privaten Überwa-

chungsstelle näher definiert werden. 

(2) Der Diensteanbieter hat der privaten Über-

wachungsstelle ausreichende Nachweise 

vorzulegen, die es der privaten Überwa-

chungsstelle ermöglichen, die Einhaltung 
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der Verhaltensregel angemessen zu über-

prüfen. Im Zweifelsfall erkennt der Dienste-

anbieter an, dass fehlende Nachweise zum 

Nachteil des Diensteanbieters ausgelegt 

können; insbesondere dann, wenn eine 

Weigerung des Diensteanbieters besteht, 

vorhandene Informationen gegenüber der 

privaten Überwachungsstelle offenzule-

gen. 

(3) Der Diensteanbieter erkennt an und ak-

zeptiert, dass angeforderte Informationen 

rechtzeitig, d.h. innerhalb der in der Ver-

fahrensordnung der privaten Überwa-

chungsstelle festgelegten Fristen, zur Ver-

fügung gestellt werden müssen. Verspä-

tete Antworten können zur Verweigerung 

der Prüfung oder zu begründeten Zweifeln 

an der Einhaltung der Vorschriften führen, 

die dann eine weitere Bewertung durch die 

private Überwachungsstelle erfordern.  

(4) Der Diensteanbieter erkennt an und ak-

zeptiert, dass die private Überwachungs-

stelle verlangen kann, dass der Dienstean-

bieter, z. B. bei begründeten Zweifeln an 

den vorgelegten Nachweisen, die vorgeleg-

ten Informationen durch unabhängige Prü-

fungen oder Zertifizierungen Dritter belegt. 

(5) Der Diensteanbieter erkennt an und ak-

zeptiert, dass die private Überwachungs-

stelle berechtigt ist, die endgültige Ent-

scheidung über die Konformität der 

Dienste mit der Verhaltensregel (Listung 

als unterworfener Dienst) zu treffen. 

(6) Der Diensteanbieter erkennt an und ak-

zeptiert, dass die private 

Überwachungsstelle durch ihren Be-

schwerdeausschuss Abhilfemaßnahmen 

und Sanktionen gegen den Diensteanbie-

ter im Falle einer Nichteinhaltung oder feh-

lender angemessener Zusammenarbeit 

bei der Einhaltung der Vorgaben mit der 

privaten Überwachungsstelle, gemäß Ab-

schnitt 10.3 (1) der Verhaltensregel ver-

hängen kann. 

4.2 Maßnahmen gegen den 

Beschwerdeausschuss 

(7) Der Diensteanbieter erkennt an und ak-

zeptiert, dass keine direkten oder indirek-

ten Maßnahmen gegen ein Mitglied des 

Beschwerdeausschusses ergriffen werden 

können, unabhängig davon, ob es sich um 

eine natürliche oder juristische Person 

handelt. Folglich beschränken sich die 

Maßnahmen des Diensteanbieters in allen 

Fällen, in denen es um potenzielle Haf-

tungsfragen geht, auf Maßnahmen gegen 

die private Überwachungsstelle. 

(8) Der Diensteanbieter erkennt an, dass die 

Mitglieder des Beschwerdeausschusses 

als Einzelpersonen handeln und somit in 

keiner Weise im Namen der juristischen 

Person, mit der sie verbunden sind.  

5 Kosten 

(1) Der Diensteanbieter hat die in der Bei-

tragsordnung festgelegten Gebühren frist-

gerecht, spätestens jedoch dreißig (30) 

Tage nach ordnungsgemäßer Rechnungs-

stellung zu zahlen.  
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(2) Die private Überwachungsstelle kann nach 

eigenem Ermessen von dem Diensteanbie-

ter verlangen, die anfallenden Gebühren 

ganz oder teilweise im Voraus zu zahlen; 

dies gilt insbesondere dann, wenn der 

Diensteanbieter mehrere Dienste unter-

werfen möchte. 

6 Kommunikationskanäle  

(1) Der Diensteanbieter erkennt an und ak-

zeptiert, mit der privaten Überwachungs-

stelle über die von der privaten Überwa-

chungsstelle bereitgestellten und/oder ge-

forderten Kommunikationskanäle zu kom-

munizieren, es sei denn, der Diensteanbie-

ter kann nachweisen, dass die Nutzung 

solcher Kommunikationskanäle zu einer 

unverhältnismäßigen Belastung führt; in 

diesen Fällen kann die private Überwa-

chungsstelle geeignete Alternativen vor-

schlagen, die den Anforderungen der priva-

ten Überwachungsstelle hinsichtlich Ver-

traulichkeit, Sicherheit und Überprüfbar-

keit seiner Maßnahmen entsprechen.  

(2) Die Kommunikation zwischen den Par-

teien erfolgt über die in „Error! Reference 

source not found.“ der Unterwerfungser-

klärung angegebene Kontaktstelle. 

7 Unabhängigkeit der Überwa-

chungsstelle  

7.1 Geheimhaltung 

(1) Der Diensteanbieter und die private Über-

wachungsstelle können eine zusätzliche 

Geheimhaltungsvereinbarung (Non-Disclo-

sure Agreement, NDA) unterzeichnen, so-

fern dieses NDA nicht im Widerspruch zu 

den Aufgaben und Befugnissen der priva-

ten Überwachungsstelle steht, wie sie in 

der Verhaltensregel oder in der Verfahrens-

ordnung der privaten Überwachungsstelle 

festgeschrieben sind, auch im Hinblick auf 

Art. 41 GDPR.  

(2) Eine solches NDA darf die private Überwa-

chungsstelle ausdrücklich nicht daran hin-

dern, diejenigen, die im Namen privaten 

Überwachungsstelle Überwachungsdienst-

leistungen gemäß den Abschnitten Error! 

Reference source not found. und 4 dieser 

Vereinbarung erbringen, sowie seinem Be-

schwerdeausschuss und einer Aufsichts-

behörde Zugang zu Informationen zu ge-

währen, die einem solchen NDA unterlie-

gen.  

(3) Die Gewährung des Zugangs für Aufsichts-

behörden umfasst sowohl Fälle, in denen 

eine Aufsichtsbehörde den Zugang ver-

langt, als auch Fälle, in denen die private 

Überwachungsstelle verpflichtet ist, dieser 

Aufsichtsbehörde aktiv entsprechende In-

formationen zur Verfügung zu stellen. 

(4) Die private Überwachungsstelle muss je-

derzeit die Bestimmungen des Abschnittes 

10.1 (3) der Verhaltensregel einhalten. 

7.2 Unabhängigkeit der Überwa-

chungsstelle 

(5) Der Diensteanbieter darf keinen ungebühr-

lichen Einfluss auf die Entscheidungen der 
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privaten Überwachungsstelle nehmen, der 

der Unabhängigkeit der privaten Überwa-

chungsstelle zuwiderläuft.  

(6) Wenn die private Überwachungsstelle es 

für angemessen hält, ihre unabhängige Po-

sition zu verteidigen, kann sie jeden unan-

gemessenen Versuch des Diensteanbie-

ters dem Steuerungskreis vorlegen und ge-

eignete Maßnahmen beantragen, ein-

schließlich des vorübergehenden oder 

endgültigen Ausschlusses des Dienstean-

bieters.  

8 Beendigung der Vereinbarung 

(1) Die Beendigung dieser Vereinbarung er-

folgt in Übereinstimmung mit Abschnitt 

9.3.3 der Verhaltensregel. 

(2) Die Überwachungsdienste werden fortge-

setzt, es sei denn, der Diensteanbieter 

kündigt sie mit einer Frist von achtzehn 

(18) Monaten.  

(3) In anderen als denen in Absatz (2) genann-

ten Fällen werden jährliche Gebühren ge-

mäß der Preistabelle fällig - z. B. Gebühren 

für die Erneuerung einer Unterwerfungser-

klärung.  

(4) Die Gebühren nach Absatz (3) werden un-

abhängig davon fällig, ob der Dienstean-

bieter die Erneuerung seiner Unterwer-

fungserklärung explizit veranlasst, z.B. 

durch Verwendung einer der von der priva-

ten Überwachungsstelle zur Verfügung ge-

stellten Vorlage zur Erleichterung der nach-

folgenden Bearbeitung solcher Erneuerun-

gen.  

9 Befugnisse der Überwa-

chungsstelle  

(1) Der Diensteanbieter erkennt an und ak-

zeptiert die Befugnisse der privaten Über-

wachungsstelle den Abschnitten 10.2 und 

10.3 der Verhaltensregel, auch im Hinblick 

auf Art. 41 DSGVO. 

(2) Wenn und soweit der Diensteanbieter Teil 

einer Unternehmensgruppe ist und der 

Diensteanbieter und der (tatsächliche) An-

bieter des Dienstes auseinanderfallen, er-

kennt der Diensteanbieter an und akzep-

tiert, dass es für die Einhaltung der Verhal-

tensregel durch den unterworfenen Dienst 

haftet und dass das Fehlen der notwendi-

gen Vertretungsmacht für die Unterwer-

fung des Dienstes keine Entlastung des 

Diensteanbieters darstellt. Der Dienstean-

bieter garantiert, dass er in der Lage ist, 

alle von der privaten Überwachungsstelle 

rechtmäßig angeforderten Informationen 

während der Erbringung der Dienstleistung 

im Rahmen dieser Erklärung bereitzustel-

len. Der Diensteanbieter garantiert außer-

dem, dass alle Maßnahmen, einschließlich 

der Verhängung von Sanktionen, oder 

Maßnahmen zur Abhilfe – unabhängig da-

von, ob sie sich auf die Überwachung oder 

auf Maßnahmen beziehen, die gegen den 

Diensteanbieter aufgrund der Nichteinhal-

tung des Verhaltensregel ergriffen werden, 

z. B. Aufforderungen zur Abhilfe – für den 

Diensteanbieter letztendlich verbindlich 

sind und der Diensteanbieter verpflichtet 
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ist, diesen nachzukommen. Die Nichtbefol-

gung von Aufforderungen oder die Nichtbe-

achtung von Maßnahmen, die gegen den 

Diensteanbieter aufgrund eines festge-

stellten Verstoßes gegen die Verhaltensre-

gel ergriffen wurden, kann zu einem Ver-

stoß gegen die Verhaltensregel selbst füh-

ren. Der Diensteanbieter kann sich nicht 

dadurch entlasten, dass er behauptet, er 

habe nicht die notwendige Vertretungs-

macht, um angemessen auf eine Aufforde-

rung oder eine Abhilfemaßnahme zu rea-

gieren. 

10 Abschließende Bestimmungen  

(1) Die rechtsverbindliche Kommunikation er-

folgt in deutscher Sprache und in Textform, 

auch auf elektronischem Wege.  

(2) Verpflichtungen der Parteien, die entweder 

in der Verhaltensregel oder in der Verfah-

rensordnung vorgesehen sind und auf die 

in dieser Vereinbarung nicht ausdrücklich 

Bezug genommen wird, bleiben wirksam 

und für die Parteien verbindlich. Soweit 

nicht ausdrücklich auf sie Bezug genom-

men wird, geschieht dies nur, um unnötige 

Wiederholungen zu vermeiden und diese 

Vereinbarung kurz zu halten.  

(3) Diese Vereinbarung und alle in ihrem Rah-

men getroffenen Vereinbarungen oder Zu-

satzdokumente unterliegen dem deut-

schen Recht und sind nach diesem auszu-

legen.  

(4) Alle Streitigkeiten, die sich aus der Verein-

barung und den Nebenvereinbarungen 

und Zusatzdokumenten ergeben oder mit 

ihnen in Zusammenhang stehen, ein-

schließlich, aber nicht beschränkt auf 

Streitigkeiten über die Gültigkeit, Verlet-

zung, Auslegung, Erfüllung oder Beendi-

gung der Vereinbarung, werden den zu-

ständigen Gerichten Deutschlands vorge-

legt. Die Parteien vereinbaren, dass sie 

von Fall zu Fall vereinbaren können, zu-

nächst die Informationsstelle der Verhal-

tensregel oder im Falle einer Akkreditie-

rung die zuständige Aufsichtsbehörde der 

privaten Überwachungsstelle zu konsultie-

ren.  

10.1 Haftungsausschluss 

(1) Die vertragliche und außervertragliche 

Haftung der privaten Überwachungsstelle 

ist auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit be-

schränkt, soweit es sich nicht um die Ver-

letzung einer vertragswesentlichen Pflicht 

oder die Verletzung des Lebens, des Kör-

pers oder der Gesundheit handelt. Glei-

ches gilt für die Haftung der Erfüllungsge-

hilfen der privaten Überwachungsstelle. 

(2) Die Haftung der privaten Überwachungs-

stelle ist in den Fällen von Absatz (1) der 

Höhe nach grundsätzlich auf die dreifache 

Jahresgebühr begrenzt. 

10.2 Salvatorische Klausel 

(1) Wird eine Klausel oder eine andere Be-

stimmung dieser Vereinbarung von einem 

zuständigen Gericht für ungültig, rechts-

widrig oder aufgrund von 
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Rechtsvorschriften oder der öffentlichen 

Ordnung nicht durchsetzbar befunden, so 

bleiben alle anderen Klauseln, Bestim-

mungen und Bedingungen dieser Verein-

barung dennoch in vollem Umfang in Kraft 

und wirksam. 

(2) Nach der Feststellung der Unwirksamkeit, 

Rechtswidrigkeit oder Undurchführbarkeit 

einer Bestimmung verhandeln die Ver-

tragsparteien nach Treu und Glauben, um 

diese Vereinbarung so zu ändern, dass die 

ursprüngliche Absicht der Parteien so weit 

wie möglich verwirklicht wird, soweit das 

geltende Recht dies zulässt, und zwar in ei-

ner akzeptablen Weise, damit der Zweck 

dieser Vereinbarung erreicht und diese 

Vereinbarung so weit wie möglich erfüllt 

wird. 10 (4) letzter Satz gilt entsprechend. 

 

 



 

 

 

 


